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1 Menschenrechts-
verständnis 
Internationale Übereinkommen stipulieren eine Vielzahl 

von Menschenrechten. Diese haben universelle Gel-

tung, sind unteilbar und unveräußerlich. Die Überein-

kommen richten sich an die Staaten, die damit die pri-

märe Verantwortung für den Schutz und die 

Durchsetzung der Menschenrechte tragen. Die Präam-

bel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der 

Vereinten Nationen (UN) fordert neben den Staaten alle 

Akteure der Gesellschaft auf, einen Beitrag zur Garan-

tie dieser Rechte zu leisten. 

Die Menschenrechtsposition der Commerzbank 

Für uns ist die Achtung von Menschenrechten seit vie-

len Jahren von großer Bedeutung. Wir bekennen uns 

bereits seit 2006 zu dem UN Global Compact und ver-

pflichten uns  

• den Schutz der internationalen Menschenrechte zu 

unterstützen und zu achten;  

• sicherzustellen, nicht an Menschenrechtsverletzun-

gen mitschuldig zu sein;  

• die Vereinigungsfreiheit und die wirksame Anerken-

nung des Rechts auf Kollektivverhandlungen zu 

wahren; 

• für die Beseitigung aller Formen von Zwangsarbeit 

einzutreten;  

• uns für die Abschaffung von Kinderarbeit einzuset-

zen; 

• uns für die Beseitigung von Diskriminierung bei An-

stellung und Erwerbstätigkeit zu engagieren; 

• im Umgang mit Umweltproblemen dem Vorsorge-

prinzip zu folgen; 

• Initiativen zu ergreifen, um ein größeres Umweltbe-

wusstsein zu fördern; 

• die Entwicklung und Verbreitung umweltfreundlicher 

Technologien zu beschleunigen; 

• gegen alle Arten der Korruption einzutreten, ein-

schließlich Erpressung und Bestechung. 

Wir setzen uns auch zur Achtung weiterer internationa-

len Standards ein, unter anderem: 

• Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Ver-

einten Nationen 

• Women’s Empowerment Principles der Vereinten 

Nationen 

• Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation 

(International Labour Organization, ILO) über die 

grundlegenden Prinzipien und Rechte bei der Arbeit 

• International Finance Corporation (IFC) Perfor-

mance Standards 

• Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 

der Vereinten Nationen 

• Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zu-

sammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multi-

nationale Unternehmen 

• Charta der Vielfalt 

• The Equator Principles 

Sofern relevant haben wir im Rahmen der für uns gel-

tenden Gesetze und Regularien diese Standards umge-

setzt. Zudem haben wir uns seit ihrer Verabschiedung 

im Herbst 2015 den UN Sustainable Development 

Goals (SDG) verpflichtet. Wir sind Mitglied in der Peer 

Learning Group Menschenrechte des Deutschen-Glo-

bal-Compact-Netzwerkes. Wir haben außerdem Positio-

nen und Richtlinien zu Umwelt- und Sozialrisiken defi-

niert und einen Standard für nachhaltige Beschaffung 

verabschiedet, die Menschenrechtsthemen umfassen.  

Im Jahr 2019 haben wir diese Menschenrechtsposition 

als verbindliche Grundlage unseres konzernweiten En-

gagements für die Menschenrechte veröffentlicht. Wir 

prüfen unsere Position kontinuierlich und entwickeln 

diese fortwährend weiter. Die koordinierende Zuständig-

keit liegt im Bereich Compliance und ist im Verantwor-

tungsbereich des Risikovorstands angesiedelt.  

Der Vorstand der Commerzbank hat dieses Dokument 

in seiner Vorstandssitzung am 7. Oktober 2025 in der 
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vorliegenden Form im Namen des Commerzbank Kon-

zerns freigegeben. 

2 Umsetzung der 
Menschenrechts-
verantwortung 
Wir leisten in unserem Einflussbereich einen differen-

zierten Beitrag zur Förderung und zur Achtung der 

Menschenrechte. Unser Vorgehen bezüglich Men-

schenrechte berücksichtigt unser Einflussvermögen so-

wie potenzielle Menschenrechtsrisiken und Auswirkun-

gen unserer Handlungen. Für uns ergeben sich dabei 

die folgenden primären Anspruchsgruppen:  

• Mitarbeitende 

• Geschäftspartner 

• Kunden 

• Potenziell betroffene Gruppe 

2.1 Mitarbeitende 

Wir achten die Menschenrechte unserer Mitarbeiten-

den. Die überwiegende Mehrzahl unserer Mitarbeiten-

den (knapp 95 Prozent per Dezember 2024) arbeitet in 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU). In diesen 

Ländern besteht bereits eine gesetzliche Verankerung 

der Menschenrechtsstandards von UN und ILO. 

Die nationalen gesetzlichen Vorgaben haben wir selbst-

verständlich in unserem Unternehmen umgesetzt und 

werden Neuerungen sowie Änderungen entsprechend 

in unserem Anweisungswesen aufnehmen.  

Darüber hinaus legen wir für unsere Mitarbeitenden 

weltweit in unseren Verhaltensgrundsätzen (Code of 

Conduct) das Verständnis der Commerzbank von  

Menschenrechten und das Bekenntnis, diese einzuhal-

ten, dar. Diese Verhaltensgrundsätze sind Teil unserer 

Unternehmenskultur und dokumentieren die Verpflich-

tung zu gelebter Integrität. Sie verdeutlichen beste-

hende Verhaltensregeln auch in Bezug auf Menschen-

rechte. Die Verhaltensgrundsätze gelten ohne 

Ausnahme für all unsere Mitarbeitenden – von der Un-

ternehmensleitung bis zu den Auszubildenden.  

Grundlage unserer Personalpolitik ist die Wahrung  

einer vertrauensvollen Unternehmenskultur. Ein part-

nerschaftlicher und fairer Umgang ist Voraussetzung für 

langfristigen Erfolg. Kontinuität und 

Zukunftsorientierung spielen dabei eine wichtige Rolle – 

ebenso wie ein breites Qualifizierungs- und Entwick-

lungsangebot. 

Wir möchten unseren Mitarbeitenden ein Arbeitsumfeld 

bieten, in dem sie gerne und erfolgreich arbeiten.  

So sichern wir unseren Unternehmenserfolg langfristig. 

Wir befragen deshalb unsere Mitarbeitenden regelmä-

ßig, um ihre Bedürfnisse zu erkennen und in die Unter-

nehmensentwicklung einfließen zu lassen. 

Neben der beruflichen Entwicklung zählen zu den wich-

tigsten Zielen die Erleichterung der Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben sowie die Förderung der Vielfalt 

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserem Unter-

nehmen. Damit bekennen wir uns zu einer Kultur, die 

auf der Wertschätzung aller Mitarbeitenden basiert. Ein 

weiteres, wesentliches Anliegen ist der Gesundheits-

schutz. Wir bieten eine Vielzahl von Maßnahmen an, 

mit denen wir unsere Mitarbeitenden hierbei gezielt  

unterstützen. 

2.2 Geschäftspartner 

Auch bei der Wahl unserer Geschäftspartner leisten wir 

im Rahmen unserer Möglichkeiten einen Beitrag zur 

Achtung der Menschenrechte. In unseren Verhaltens-

grundsätzen (Code of Conduct) legen wir für unsere 

Geschäftspartner weltweit das Verständnis der Com-

merzbank von Menschenrechten, und das  

Bekenntnis diese einzuhalten, dar. Die Einhaltung von 

Menschenrechtstandards durch unsere Lieferanten und 

Dienstleister ist auch ein integraler Bestandteil unserer 

Einkaufs- und Beschaffungsrichtlinien. 

Unsere Beschaffungsstandards regeln klar die ökologi-

schen, sozialen und ethischen Anforderungen an un-

sere Lieferanten und Dienstleister. Wir erwarten von al-

len Lieferanten und Dienstleistern, die geschäftlich mit 

uns verkehren, dass diese die spezifischen menschen- 

und umweltrechtlichen Anforderungen dieses Regelwer-

kes (Punkt 4.2 des Standards für eine nachhaltige Be-

schaffung) einhalten und ihrerseits die eigenen Liefe-

ranten und Dienstleister zur Einhaltung der 

entsprechenden Vorgaben verpflichten. Die Einhaltung 

von Sozialstandards ist Gegenstand jährlich stattfinden-

der Lieferantengespräche. Bei der Lieferantenauswahl 

finden zudem anlassbezogene Analysen durch das Re-

putationsrisiko-Management statt. Verstöße gegen 

diese Standards durch einen Geschäftspartner können 

bis zur Beendigung der Geschäftsbeziehung führen. 
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2.3 Kunden  

Wir berücksichtigen Menschenrechtsaspekte auch in 

der Geschäftstätigkeit mit unseren Kunden.  

Im Umgang mit unseren Kunden bilden Fairness und 

Kompetenz unsere Leitwerte. Dafür haben wir Pro-

dukte, Beratung und Dienstleistungen auf unsere An-

sprüche an Fairness und Kompetenz sowie an Verant-

wortung und Nachhaltigkeit geprüft und ausgerichtet. 

Transparenz und Nachvollziehbarkeit bei Produkten 

und Dienstleistungen sind dabei ebenso wichtig wie 

Respekt, Wertschätzung und Verantwortung im Um-

gang miteinander. 

Wir prüfen, ob die relevanten nationalen und internatio-

nalen Gesetze und Richtlinien durch uns in unseren 

Kundenbeziehungen eingehalten werden. Die Compli-

ance Mitarbeitenden tragen damit dazu bei, dass wir 

unserer unternehmerischen Verantwortung und Pflich-

ten nachkommen. So sorgen sie unter anderem für die 

Einhaltung von Embargos und Sanktionen gegen men-

schenrechtsverletzende Regimes sowie für die Präven-

tion von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.  

Commerzbank hat ebenfalls sektorspezifische Aus-

schlusskriterien etabliert, die Umwelt-, Sozial- und Men-

schenrechtsaspekte in Geschäftsbeziehungen und 

Transaktionen berücksichtigen. Zur Sicherstellung der 

Einhaltung werden Geschäftsbeziehungen und Trans-

aktionen anhand dieser Kriterien überprüft. 

Für projektbezogene Transaktionen im Rahmen der 

Equator Principles führt die Commerzbank eine Analyse 

der Menschenrechtsaspekte durch. Abgesehen von 

Transaktionen mit geringem Risiko führt das Equator 

Principles Office der Commerzbank Sorgfaltsprüfungen 

zu Umwelt-, Sozial-, Menschenrechts- und Klimathe-

men durch, um die Einhaltung der menschenrechtlichen 

Anforderungen der Equator Principles sicherzustellen 

und eine kontinuierliche Überwachung zu unterstützen. 

Bei Transaktionen mit höherem Risiko sind Sorgfalts-

prüfungen durch Dritte sowie laufende Berichterstattung 

zu Menschenrechtsaspekten erforderlich. 

Die Commerzbank verpflichtet sich, Transaktionen nach 

den Equator Principles nur dann zu finanzieren, wenn 

Kunden nachweisen, dass potenzielle Risiken und Aus-

wirkungen auf die Menschenrechte vermieden oder an-

gemessen gemindert und überwacht werden. Men-

schenrechtsprüfungen durch die Abteilungen für 

Equator Principles können zur Ablehnung von Transak-

tionen oder zur Beendigung von Geschäftsbeziehungen 

führen. 

2.4 Potenziell betroffene Gruppen 

Wir verfolgen das Ziel, den Schutz der Menschenrechte 

von Gruppen und Einzelpersonen zu fördern, die poten-

ziell oder tatsächlich von unseren Aktivitäten in der Lie-

ferkette sowie von projektbezogenen Aktivitäten, die wir 

im Rahmen der Equator Principles finanzieren, betrof-

fen sind. Für Menschenrechtsauswirkungen in unserer 

Lieferkette führen wir ein Stakeholder-Engagement ge-

mäß dem deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtenge-

setz (LkSG) durch. Zunächst identifizieren wir potenziell 

betroffene Gruppen sowie deren Bedürfnisse und Risi-

kobetroffenheit auf Basis einer jährlichen Menschen-

rechtsrisikoanalyse und sorgfältiger Recherche. Wir 

führen Konsultationen mit den betroffenen Gruppen 

oder deren Vertretern durch und prüfen Beschwerden, 

sofern relevant. Die Erkenntnisse dieser Analysen flie-

ßen in die Umsetzung von Maßnahmen zur menschen-

rechtlichen Sorgfaltspflicht ein. 

Für hochrisikoreiche Finanzierungen im Rahmen der 

Equator Principles verlangen wir von unseren Kunden 

die Durchführung einer Umwelt- und Sozialverträglich-

keitsprüfung (Environmental and Social Impact Assess-

ment, ESIA), die Menschenrechte und Arbeitsrechte 

umfasst. Das ESIA bewertet die potenziellen Auswir-

kungen des Projekts und definiert Maßnahmen zur Ver-

meidung und Minderung negativer Effekte auf lokale 

Gemeinschaften und Arbeiter, wobei ein besonderer Fo-

kus auf gefährdete Gruppen gelegt wird. Außerhalb der 

OECD-Hochlohnländer muss das Projekt nicht nur die 

lokale Gesetzgebung einhalten, sondern auch die IFC 

Performance Standards erfüllen. 

Für Transaktionen mit höherem Risiko im Rahmen der 

Equator Principles fordern wir von unseren Kunden, ei-

nen Beschwerdemechanismus für lokale Gemeinschaf-

ten und Arbeiter einzurichten, um Probleme während 

der Projektdurchführung anzugehen. Die Commerzbank 

prüft Beschwerden und Antworten bei Transaktionen mit 

höherem Risiko und ermutigt Kunden, irreparable Men-

schenrechtsverletzungen durch Equator Principles-

Transaktionen zu beheben. 

Wir überprüfen außerdem Equator Principles-Transakti-

onen auf erhebliche Auswirkungen auf Land, kulturelles 

Erbe und Lebensgrundlagen indigener Völker. Wenn 
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erhebliche Auswirkungen zu erwarten sind, verlangen 

wir, dass ein Verfahren gemäß den Anforderungen der 

Equator Principles für eine freie, vorherige und infor-

mierte Zustimmung (Free, Prior and Informed Consent 

– FPIC) durchgeführt wird, um die Zustimmung indige-

ner Gemeinschaften zu dokumentieren. 

3 Governance 

Der Vorstand der Commerzbank sieht die Verantwor-

tung für den Schutz und die Durchsetzung der Men-

schenrechte bei sich.  

Im Jahr 2022 wurde ein Beauftragter für Menschen-

rechte ernannt, der an den Chief Risk Officer (CRO) be-

richtet und die Verantwortungen aus dem LkSG wahr-

nimmt. Der Chief Compliance Officer (CCO) übernimmt 

diese wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe und 

überwacht auch das Reputationsrisiko-Management. 

Der Menschrechtsbeauftragte wird in seiner Tätigkeit 

durch die Compliance-Organisation der Bank unter-

stützt.  

Der Vorstand wird zusätzlich von weiteren Einheiten un-

terstützt, um die Menschenrechtstandards in der Com-

merzbank möglichst holistisch umzusetzen, wie das 

Equator Principles Office. 

4 Beschwerde-
verfahren 
Im Rahmen unserer Unternehmenswerte bekennen wir 

uns zu integrem Verhalten im Umgang miteinander und 

mit unseren Geschäftspartnern und Kunden. Wir setzen 

uns daher mit Nachdruck dafür ein, Fehlverhalten einer-

seits vorzubeugen und andererseits zu ahnden. Dies 

bedeutet auch, dass wir offen für Hinweise sind, die zur 

Aufklärung von wirtschaftskriminellen Handlungen und 

Verstößen gegen gesetzliche, regulatorische oder in-

terne Anforderungen im Zusammenhang mit der Com-

merzbank führen. Dies schließt auch explizit menschen-

rechtliche und umweltbezogene Risiken mit ein. 

Mit dem Hinweisgebersystem Business-Keeper-Monito-

ring-System (BKMS) haben wir eine Plattform einge-

richtet, über die Kunden, Mitarbeitende und Dritte online 

Hinweise an die Commerzbank-Gruppe geben können. 

Wenn Sie uns über dieses System einen Hinweis ge-

ben möchten, können Sie dies namentlich oder anonym 

tun. Da wir die offene Kommunikation mit Kunden, Mit-

arbeitenden und Dritten suchen, möchten wir Sie je-

doch ermutigen, bei Hinweisen Ihren Namen zu nen-

nen. Wir werden Ihre Angaben in jedem Fall streng 

vertraulich behandeln und die schutzwürdigen Interes-

sen aller Beteiligten im Rahmen der gesetzlichen Mög-

lichkeiten berücksichtigen. 

5 Transparenz und 
Überprüfung 
Über Entwicklungen und Verbesserungen im Bereich 

der Menschenrechte informieren wir jährlich in unserem 

Fortschrittsbericht des UN Global Compact.  

Weiterführende Informationen, insbesondere über die 

gesetzliche Verantwortung im Rahmen des LkSG, sind 

in der Grundsatzerklärung sowie in der jährlichen Be-

richterstattung zum LkSG zu finden.  

Für jene projektbezogenen Transaktionen, bei denen 

eine Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung durch-

geführt wird, verlangen wir außerdem, dass die ESIA-

Dokumente für die Stakeholder-Einbindung und deren 

Beiträge offengelegt werden. Eine Liste, der von der 

Commerzbank im Rahmen der Equator Principles finan-

zierten Transaktionen, wird ab 2027 jährlich veröffent-

licht und auf der Website der Equator Principles verfüg-

bar sein. 

6 Laufende 
Überprüfung 
Im Rahmen der kontinuierlichen Weiterentwicklung und 

Verbesserung unseres Ansatzes zu Menschenrechten 

wird diese Menschenrechtsposition jährlich überprüft 

und, falls relevant, überarbeitet. Unsere aktuelle Posi-

tion sowie Informationen zu weiteren Positionen und 

Richtlinien finden Sie auf den Internetseiten der Com-

merzbank. 

7 Weiterführende 
Informationen 
• Commerzbank AG Nachhaltigkeitsstandards 

https://www.commerzbank.de/de/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstandards/nachhaltigkeitsstandards.html
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• Commerzbank AG ESG Framework 

• Commerzbank AG Verhaltensgrundsätze 

• Commerzbank AG Mitarbeitende 

• Commerzbank AG Einkauf- und Beschaffungsricht-

linien Commerzbank AG Compliance  

• Commerzbank AG Hinweisgebersystem 

• UN Global Compact 

 

https://www.commerzbank.de/nachhaltigkeit/berichte-ratings/berichte-publikationen/esg-rahmenwerk/
https://www.commerzbank.de/nachhaltigkeit/mitarbeitende-gesellschaft/mitarbeitende/unternehmenskultur/
https://www.commerzbank.de/de/nachhaltigkeit/governance/mitarbeiter/mitarbeiter_3.html
https://www.commerzbank.de/de/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstandards/nachhaltige_beschaffung/nachhaltige_beschaffung_.html
https://www.commerzbank.de/de/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsstandards/nachhaltige_beschaffung/nachhaltige_beschaffung_.html
https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/konzern/compliance/compliance.html
https://www.commerzbank.de/de/hauptnavigation/konzern/compliance/compliance.html
https://www.commerzbank.de/konzern/wer-wir-sind/compliance/whistleblowing.html
https://www.unglobalcompact.org/
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